
129/163-164

wyl es sich wahren fründten gebürt, einanderen die gemüetsmeynung

nit Zuo Verbergen".

1) Zur Datierung: Im untenstehenden Text steht, die Dorfgenossen von Sar-
menstorf hätten von den in den Freien Ämtern reg. Orten vor zwei Jahren
ein separates Gericht zugestanden erhalten, was 1645 der Fall war. Folg-
lich ist dieses Dokument ins Jahr 1647 zu datieren. Möglicherweise ver-
fasste Zurlauben diesen Text auf die Jahrrechnung vom 7. bis 17. Juli
1647 in Baden hin, wo dieses Geschäft erörtert wurde und an welcher auch
Zurlauben als einer der Tagsatzungsgesandten von Stadt und Amt Zug teil-
nahm, s. EA V 2, 1438 (Nr. 1133) spez. 1718 Art. 153 sowie Zurlaubiana
AH 129/25.

2) s. ebenda AH 21/185 Seite 2 oben
3) s. ebenda AH 124/3 4)  s. ebenda AH 124/17
5) s. ebenda AH 129/166
6) s. ebenda AH 129/19 den Auszug des Urbars der Herrschaft Hilfikon bezüg-

lich deren Rechte in Sarmenstorf vom Jahre 1628
7) s. ebenda AH 129/166 spez. Anm. 3
8) s. Anm. 1
9) s. ebenda AH 130/49 die entsprechende Supplikation der Gemeinde Sarmen-

storf
10) Es bleibt unklar, was Zurlauben hier meint: Bünzen war eine Herrschaft

der Abtei Muri, s. Strebel/Freie Ämter 187. Den Schlüssel zu unserem
Problem bietet wahrscheinlich die nachfolgende Passage Strebels auf S.
184: "Die Offnung des Gotteshauses Hermetschwil von 1693 [- offenbar
aber war dies bereits 1647 so! -] regelte das so, dass Waltenschwil [ei-
ne Herrschaft der in den Freien Ämtern reg. Orte] und der Zwing [=Herr-
schaft] des Klosters [in Hermetschwil] zusammen drei Richter stellten
...; Bünzen aber entsandte immer nur einen. Der Stabführer [des Ge-
richts] wechselte je nach Wohnsitz des Angeklagten oder nach der Lage
des zu verkaufenden Gutes. Demzufolge fanden die Gerichte bald in Wal-
tenschwil, bald in Bünzen oder im Zwing von Hermetschwil statt."

11) s. Anm. 1

AH 129, 344-345

164

1645 November 8., Muri

"MEMORIAL [ÜBER DIE KONFERENZ DER GESANDTEN DER VII IN DEN
FREIEN ÄMTERN REG. ORTE - VIII ALTE ORTE AUSG. BE - IN
MURI] BETRÄFFENDE [DIE RECHTE DES GERICHTSHERRN DER HERR-
SCHAFT] HILFFIGKHON [=HILFIKON, SEBASTIAN PEREGRIN ZWYER,
IN SARMENSTORF]

s. Zurlaubiana AH 124/36

Abweichung: Hier in AH 129/164 fehlen die Namen der Gesandten. Einer

davon war übrigens auch Beat II. Zurlauben.



Memorial betraffende Hilffigkhon . . . A. ° 1645.

Kopie , wie AH 124/36 , vom Landschreiber - Substituten der Freien Äm¬
ter , Johann Sebastian Kolin . Dorsualnotiz von Beat II . Zurlauben
AH 129 , 346 - 347
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